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I. Der Marktgemeinderat fasst in der Sitzung am 17.02.2023 den Beschluss zur
Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes
,Dorf- und Sportplatz, 1. Anderung*.

Il. Der Marktgemeinderat billigt in seiner Sitzung am 27.06.2023 den Vorentwurf
i.d.F. vom 01.06.2023.

lll. Frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Behdrden nach § 3 Abs. 1 und
§ 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 31.07.2023 bis 01.09.2023.

IV. Der Bau- und Umweltausschuss behandelt in seiner Sitzung am 10.12.2024 die
AuRerungen aus der frilhzeitigen Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung und
beschlie3t die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behérden-
beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB.

V. Offentliche Auslegung und Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange fiir den Entwurf i.d.F. vom 31.10.2024 in der Zeit vom
03.02.2025 bis 07.03.2025.

VI. Behandlung der Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren und Abwagungs-
entscheidung in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 23.09.2025.
Aufgrund der Beschliisse und der zu beriicksichtigenden Anderungen ist der
Bebauungsplan nochmals auszulegen sowie den Behérden erneut zur Stellung-
nahme vorzulegen.

Anhange

1 Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Marktgemeinderates vom 07.02.2023

2 Beschlussauszug aus der Niederschrift der Sitzung des Marktgemeinderates

vom 27.06.2023
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BEGRUNDUNG

1.

ANLASS, ERFORDERLICHKEIT UND ZIELE DER ANDERUNGSPLANUNG

Auf dem Grundstick Flurnummer 15118, Gemarkung Mémbris, Zur Heiligenwiese 2,
befindet sich die Kindertagesstatte ,Hundertmorgenwald®. Im Jahre 2020 wurde diese in
Containerbauweise als Provisorium erstellt. Die Lebenshilfe Aschaffenburg betreibt die
Einrichtung als integrativen Kindergarten. Die Kindertagesstatte beinhaltet insgesamt 3
Kindergarten-/Krippengruppen. Mit dem Provisorium sollte dem akuten Mangel an Kin-
derbetreuungsplatzen im Markt Mémbris kurzfristig begegnet werden. Die weitere Pla-
nung sah den Umbau der gegeniberliegenden Halle des aufgelésten Turnvereins
Strétzbach zum Kindergarten vor.

Mit Bescheid des Landratsamtes vom 16.12.2021 wurde die Betriebserlaubnis der Kin-
dertagesstatte auf drei Jahre — bis zum 16.12.2024 — befristet. Eine Auflage und Bedin-
gung der befristeten Baugenehmigung ist, dass nach dem Rickbau der Containeranlage
das urspringliche Gelande wiederherzustellen und einzugriinen ist.

Gegenwartig werden die Alternativen entweder Umwandlung und Ausbau der bestehen-
den Turnhalle (Rohbau) oder Neubau einer Kindertageseinrichtung geprtift.

Die von dem Vorhaben betroffenen Grundstiicke liegen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ,Dorf- und Sportplatz“ mit Rechtskraft seit 09.09.1993.

Der Bebauungsplan setzt aktuell das Verfahrensgebiet im stidlichen Teil — Bereich der
bestehenden Turnhalle — als 6ffentliche Grinflache mit baulichen Anlagen fir den Ge-
meinbedarf ,Sporthalle mit Nebenrdumen® und im nérdlichen Teil als landwirtschaftliche
Grinflache fest.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Realisierung der vorgenannten
Planung zu schaffen, bedarf es der Anderung des Bebauungsplanes ,Dorf- und Sport-
platz®. Planziel der Bebauungsplananderung ist die Festsetzung einer ,Flache fir den
Gemeinbedarf‘ (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) und einer &ffentlichen Grinflache, die anteilig
dem Ausgleich dienen soll.

Im wirksamen Flachennutzungsplan ist das Areal im Suden als Verkehrsflache mit
Zweckbestimmung ,Parkplatz® und im Norden als Grunflache dargestellt. Um dem Ent-
wicklungsgebot gemall § 8 Abs. 2 BauGB Rechnung zu tragen, ist der Flachennut-
zungsplan in diesem Bereich zu andern.

In der Sitzung des Marktgemeinderates am 07.02.2023 wurden die Beschlusse gemalt §
2 Abs. 1 BauGB fur die Anderung des Bebauungsplanes ,Dorf- und Sportplatz® und die
Anderung des Flachennutzungsplanes im Parallelverfahren gemall § 8 Abs. 3 BauGB
gefasst.

Planziel der 9. Anderung des Flachennutzungsplanes ist die Darstellung einer Flache flr

den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Kindertagesstatte” (§ 5 Abs. 2 Nr. 2a
BauGB) und Griunflachen (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 BauGB und § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB).
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ERNEUTE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT UND DER BEHORDEN
nach § 4a Abs. 3 BauGB

Die offentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange fand in der Zeit vom 03.02.2025 bis einschlieRlich
07.03.2025 statt.

In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 29.09.2025 wurden die im Rahmen
der Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen behandelt,
erdrtert und abgewogen.

Unter Berlcksichtigung des Abwagungsergebnisses und der Beschlussfassung sind
nachfolgende Anderungen bzw. Ergénzungen in dem Planentwurf in der Fassung vom
10.09.2025 enthalten:

Planungsrechtliche Festsetzungen

Flache fiir den Gemeinbedarf
Nennung der Nutzungsmaoglichkeit als Probe-/Vereinsraum.

Umweltbericht
Eigenstandiger Umweltbericht
Der Entwurf der erganzten Flachennutzungsplananderung einschliellich der fortge-

schriebenen Begrindung mit Umweltbericht ist erneut 6ffentlich auszulegen und die
Stellungnahmen sind erneut einzuholen (§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB).
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3. PLANGEBIET DER ANDERUNG
3.1 Lage und Bestandssituation

Das ca. 0,93 ha groRe Plangebiet liegt in Ostlicher Randlage des Ortsteils Strétzbach
des Marktes MOmbris. Im sudlichen Teil befindet sich die Turnhalle (Rohbau). Bei dem
nordlichen Teil handelt es sich um eine maRig artenreiche Wiese mit einer Weide im
suddstlichen Randbereich. Das Gelande steigt nach Westen leicht an. Nordlich verlauft
entlang der Grundsticksgrenze der von Ufergehdlzen gesdumte Fleuchtersbach.

Das Gebiet schliel3t an ein Mischgebiet im Westen an. Nordlich und nordéstlich befinden
sich landwirtschaftliche Flachen. Ostlich grenzt die Zufahrt (Schotterflache) zu der be-
stehenden Kindertagesstatte an, die im nérdlichen Abschnitt als Ful3- und Radweg aus-
geschildert ist.

Innerhalb der dstlich liegenden Grinflache befindet sich der provisorische Kindergarten
mit Freiflachen.

Blick Richtung Norden — links mehrstammige Weide
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3.2

3.3

4.1

Verkehrliche ErschlieBung

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt von der Womburgstral3e Uber die Stralle ,Zur
Heiligenwiese®.

Ver- und Entsorgung

Die Versorgung fur die Bauflache mit Wasser, Strom und Telekommunikationsleitungen
ist Uber das Herstellen der erforderlichen Anschlisse an die bestehenden Leitungen zu
gewahrleisten.

Fir das Plangebiet ist eine Loschwassermenge von 48 m3/h Uber den Zeitraum von zwei
Stunden durch den Markt Mémbris zur Verfligung zu stellen.

Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt Uber den bestehenden An-
schluss an die Kanalisation.

Gering verschmutztes Niederschlagswasser soll, sofern es die Untergrundverhaltnisse
zulassen, vorrangig flachenhaft auf dem Grundstick versickert werden. Ist im Plangebiet
keine ausreichende Untergrunddurchlassigkeit nachzuweisen, kann das Niederschlags-
wasser in den Mischwasserkanal eingeleitet werden. Zudem ist das Niederschlagswas-
ser in einer Zisterne mit einem Mindestvolumen von 10 m*® zu sammeln und zur Freifla-
chenbewasserung und/oder als Brauchwasser zu nutzen.

UBERGEORDNETE PLANUNGEN UND PLANUNGSVORGABEN

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (RP 1)

Der Markt Mombris ist gemall Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand
01.06.2023) als Mittelzentrum festgelegt.

Mdmbris liegt gemal Landesentwicklungsprogramm Bayern und Regionalplan der Re-
gion Bayerischer Untermain (1) im Verdichtungsraum Aschaffenburg.

Fir das Plangebiet sind folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) flr die raumliche Ent-
wicklung und Ordnung nach dem Landesentwicklungsprogramm zu benennen:

Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit (1.1. LEP)

1.1.3 Ressourcen schonen

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem
Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maf reduziert werden. Unvermeidliche
Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.

Klimawandel (1.3 LEP)

1.3.1 Klimaschutz

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbeson-
dere durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten
Siedlungs- und Mobilitdtsentwicklung und die verstarkte Erschliefung, Nutzung
und Speicherung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie
von Sekundarstoffen, Erhaltung der Klimafunktionen der natirlichen Ressourcen.

1.3.2 Anpassung an den Klimawandel

(G) Die raumlichen Auswirkungen von Klimaanderungen und von klimabedingten
Naturgefahren sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen
berlcksichtigt werden.
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Das Landesentwicklungsprogramm enthalt fir die hier gegenstandliche Planung insbe-
sondere folgendes Ziel (Z) mit Begrindung (B) zur sozialen und kulturellen Infrastruk-
tur:

8.3 Bildung

(Z) Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Ein-
richtung der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen sind in allen Teil-
raumen flachendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten.

(B) Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen tragen in be-
sonderer Weise zur Chancengleichheit fiir die Menschen bei. Diese Einrichtungen
und Angebote sind deshalb fiir die Schaffung und den Erhalt gleichwertiger Lebens-
und Arbeitsbedingungen in allen Teilrdumen von erheblicher Bedeutung und fl&-
chendeckend in zumutbarer Erreichbarkeit vorzuhalten. Insbesondere die demogra-
phische Entwicklung wird zu einer verdnderten Nachfrage nach diesen Einrichtun-
gen und Angeboten fiihren.

Dieser ist durch ein bedarfsgerechtes Vorhalten barrierefreier Einrichtungen in allen
Teilrdumen Rechnung zu tragen.

Der Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1) — Stand 25.08.2020 — bestatigt
die Aussagen und Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm mit dem Grundsatz
(G) 01 und 02 zu Leitbild 1.4 ,Daseinsvorsorge und demografischer Wandel*:

G 01 Die Erreichbarkeit und Tragfahigkeit von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge
sollen durch eine auch Uberoértlich abgestimmte Planung von Siedlungsflachen,
Verkehrs- und Daseinsvorsorgeinfrastrukturen und eine Starkung der Ver-
sorgungsfunktion der Grundzentren verbessert werden, um gleichwertige Le-
bensverhaltnisse in der Region zu gewahrleisten.

G 02 In den landlichen TeilrBumen des Spessarts und Bayerischen Odenwalds
kommt der Sicherung von bedarfsgerechten und gut erreichbaren Grund- und
Mittelschulen, Hausarzten, Apotheken, Angeboten zur Kinderbetreuung und zur
Pflege sowie einer mdglichst fuRlaufig erreichbaren Nahversorgung besondere
Bedeutung zu.

Als Mittelzentrum mit zentralortlicher Funktion tragt die Gemeinde mit der Errichtung
einer Kindertagesstatte den Ubergeordneten Vorgaben Rechnung.

Zum Klimaschutz und zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels zur Stark-
regenvorsorge und zur naturvertraglichen Regenwasserbewirtschaftung beitragen.

Als umweltrelevante Grundsatze werden im Landesentwicklungsprogramm Bayern und
im Regionalplan genannt:

Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft (7.1.1 LEP)
(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-
raum des Menschen erhalten und entwickelt werden.

Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem (7.1.6 LEP)

(G) Lebensraume fir wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbe-
sondere auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wander-
korridore wildlebender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und
wiederhergestellt werden.
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Grundsatze zur Grinordnung im Siedlungsbereich (4.1.3.1 RP)
(07)Bei Siedlungsvorhaben im Naturpark au3erhalb der Schutzzone soll auf das Land-
schaftsbild besonders Ricksicht genommen werden.

(08) Im innerértlichen und ortsnahen Bereich soll der Erhaltung vorhandener Griin- und
Freiflachen einschlief3lich wertvoller Baumbestande sowie der Entwicklung neuer
Grunflachen im Zuge der Bauleitplanung verstarkt Rechnung getragen werden.

(09) Siedlungsrandbereich sollen an die freie Landschaft durch Gehdlzpflanzungen
angebunden werden.

Hochwasserschutz (7.2.5 LEP)

(G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit wie moglich verringert werden.

Hierzu sollen

- die naturliche Rickhalte- und Speicherfahigkeit der Landschaft erhalten und
verbessert,

- die Rickhalterdume an Gewassern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu
vereinbarenden Nutzungen freigehalten sowie

- bestehende Siedlungen vor einem mindestens hundertjahrlichen Hochwasser
geschitzt

werden.

Die umweltrelevanten Vorgaben werden durch Festsetzungen zu Pflanzgeboten, zur
Erhaltung von Gehdlzen, zu BiotopschutzmalRnahmen und zum Artenschutz sowie durch
Hinweise zu Hochwasserschutzmalinahmen fur ein HQi00 — Ereignis im Abflussbereich
des Fleuterbaches beachtet, die auf Bebauungsplanebene erlautert werden.

Insgesamt entspricht die Planung den Grundsatzen und Zielen der Landes- und Regio-
nalplanung.

Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, wirksam seit 12.03.2015,
einschlieBlich der nachfolgenden Anderungen stellt das siidliche Plangebiet als Ver-
kehrsflache mit der Zweckbestimmung Parkplatz und das ndrdliche als Griinflache dar.
Im Zuge der Anderung des Bebauungsplanes erfolgt die Anderung des Flachennut-
zungsplanes im Parallelverfahren (nach § 8 Abs. 3 BauGB), da sich der Bebauungsplan
mit der geplanten Ausweisung einer Gemeinbedarfsflache nicht aus der Darstellung des
wirksamen Flachennutzungsplanes entwickeln lasst.

In der Anderung des Flachennutzungsplanes wird das Areal in eine Fléche fiir den Ge-
meinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a BauGB) umgewidmet und im nérdlichen Teil
als Griinflache mit der Zweckbestimmung Ausgleichsflédche dargestellt sowie die Darstel-
lung der Griinflachen angepasst.
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5.1

5.2

5.3

Abb. 1 Ausschnitt aus dem wirksamen Flachennutzungsplan mit Anderungsbereich
(unmalfdstablich)

INHALTE DER FLACHENNUTZUNGSPLANANDERUNG

Art der baulichen Nutzung
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

Im sudwestlichen Plangebiet wird der bisher als Teil der Verkehrsfldche dargestellte Be-
reich in das angrenzende Mischgebiet einbezogen. Somit entspricht die kiinftige Darstel-
lung im Flachennutzungsplan der Baugebietsabgrenzung im rechtskraftigen Bebau-
ungsplan ,Dorf- und Sportplatz®.

Flache fiir den Gemeinbedarf
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB)

Entsprechend der stadtebaulichen Zielsetzung wird der Bereich um die bestehende
Turnhalle als Fldache fiir den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a BauGB) mit
dem ubergeordneten Zweck ,sozialen und kulturellen Zwecken dienenden Gebaude
und Einrichtungen® und der Zweckbestimmung ,Kindertagesstatte* dargestellt. Auf der
Gemeinbedarfsflache ist auch ein Vereins-/Proberaum fur den Musikverein zulassig.

Verkehrsflachen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Die zur ErschlieBung der Gemeinbedarfsflache notwendigen Verkehrsflachen werden in
die Anderung einbezogen.
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5.4 Griinflachen und Flachen fiir den Naturschutz
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 10 BauGB)

Der nérdliche Planungsraum wird als Grinflache dargestellt. Somit sind die Vorausset-
zungen fiir einen harmonischen Ubergangsraum zwischen baulicher Nutzung und freier
Landschaft geschaffen. Gleichzeitig entsteht als allgemeine Biotopschutzmalinahme ein
Puffer zum Gewasser Fleuchtersbach zur Sicherung des FlieRgewasser-Okosystems.

Mit der Anderung des Flachennutzungsplanes werden Eingriffe in Natur und Landschaft
vorbereitet, die voraussichtlich zu Veranderungen und Beeintrachtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts fihren. In
der Planzeichnung ist innerhalb des Anderungsbereiches eine Flache fir MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft darge-
stellt, um den Vollzug der Eingriffsregelung stadtebaulich vorzubereiten.

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Dorf- und Sportplatz, 1. Anderung*
werden nach der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung die internen und externen Aus-
gleichsmalinahmen festgelegt.

Uber den Geltungsbereich der Bebauungsplanadnderung hinaus werden weitere Griinfla-
chen in der Flachennutzungsplananderung dargestellt, die bisher Teil der Verkehrsfla-
chen waren:

* im Anschluss an das bestehende Mischgebiet
+  Ostlich der bestehenden Turnhalle

- £ |
e e b
\e o )
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Abb . 2 9. Anderung des Flachennutzungsplanes (unmaRstéblich)
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6. WASSERWIRTSCHAFT UND GRUNDWASSERSCHUTZ

1.1

1.2

Die Berlicksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange erfolgt grundsatzlich auf der Ebene
der verbindlichen Bauleitplanung im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplanes
,Dorf- und Sportplatz“.

Der raumliche Geltungsbereich der Flachennutzungsplananderung liegt nicht innerhalb
eines ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebietes. Heilquellenschutzgebiete werden von
der Planung nicht berthrt.

Oberirdische Gewasser und Uberschwemmungsgebiete:

Kahl

Ostlich des Plangebietes verlauft die Kahl (Gewasser Il. Ordnung). Das Plangebiet liegt
aulRerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes fir das 100-jahrliche Hoch-
wasserereignis sowie der Hochwassergefahrenflache flir HQ1o.

Fleutersbach

Am nérdlichen Rand des Plangebiets fliel3t der Fleutersbach (Gewasser Ill. Ordnung).

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur gegenstandlichen Bebauungsplananderung
wurde ein Hochwasserabflussnachweis fiir den ,Fleutersbach® zur Ermittlung der Uber-
schwemmungsgrenzen fur HQ1qo erstellt. Das Ergebnis der Berechnungen zeigt, dass im
Rahmen eines HQ1oo (4,05 m?/s) fir die geplante MaRnahme aufgrund der verhaltnis-
maRig geringen Wassertiefen keine erhebliche Gefahr entsteht. Aufgrund dessen und
des geringen Einflusses auf das Abflussgeschehen kann das Gebaude fir die Kinderta-
gesstatte auf den betreffenden Flurstiicken (15110, 15111, 15112, Gem. M&mbris) unter
Berucksichtigung von Hochwasserschutzmal3nahmen, erlautert auf Bebauungsplanebe-
ne, errichtet werden.

UMWELTBERICHT
Einleitung
Anlass des Umweltberichtes

Der Markt Mombris hat in seiner Sitzung vom 07.02.2023 den Beschluss zur Aufstellung
des Bebauungs- und Griinordnungsplanes ,Dorf- und Sportplatz, 1. Anderung® gefasst.
Um dem Entwicklungsgebot gemal § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, ist es erforder-
lich, den Flachennutzungsplan zu andern. Nach § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB ist bei der
Aufstellung der Bauleitplane fir die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7
BauGB und § 1a BauGB eine Umweltpriifung durchzufiihren, in der die bei der Umset-
zung der Planung zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Kurzdarstellung des Inhaltes und der Ziele der Fldchennutzungsplandnderung

Der Markt Mémbris stellt den Bebauungsplan ,Dorf- und Sportplatz, 1. Anderung“ auf,
um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Ausweisung einer ,Flache fir den
Gemeinbedarf‘ zu schaffen. Vorgesehen ist der Umbau und Ausbau der bestehenden
Turnhalle (Rohbau) oder die Errichtung eines Neubaus fir eine Kindertageseinrichtung.
In dieser Einrichtung soll auch die Nutzung eines Vereins-/Proberaumes mdglich sein.
Die Flache liegt in 6stlicher Randlage des Ortsteils Strotzbach.

FN-6300-AE09-BG



1.3

-12 -

Die 9. Anderung des Flachennutzungsplanes geht (iber den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes hinaus. Neben der Flache fir den Gemeinbedarf werden weitere Grin-
flachen dargestellt, die bisher Teil von Verkehrsflachen waren. Es betrifft Flachen sid-
lich und 6stlich der bestehenden Turnhalle.

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurde ein Hochwasserabflussnachweis fur den
~Fleutersbach® zur Ermittlung der Uberschwemmungsgrenzen fiir ein 100-jahrliches
Hochwasserereignis (HQ1q0) erstellt.

Die weiteren Inhalte und Ziele der 9. Flachennutzungsplananderung sind der Begrin-
dung zu entnehmen.

/]
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Abb. 3 9. Anderung des Flachennutzungsplanes (unmaRstablich)

Folgende Darstellungen dienen der Erreichung der formulierten Ziele:
- Ausweisung von Flachen fur den Gemeinbedarf
- Ausweisung von Grunflachen

Berticksichtigung umweltrelevanter Ziele aus vorliegenden Fachplanungen

Es werden die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie das Baugesetzbuch, die Na-
turschutzgesetze und die Boden- und Wasserschutz-Gesetzgebung berlcksichtigt.

Der Markt Mdémbris ist gemal Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand
01.06.2023) als Mittelzentrum festgelegt.

Mombris liegt gemall Landesentwicklungsprogramm Bayern und Regionalplan der
Region Bayerischer Untermain (1) im Verdichtungsraum Aschaffenburg.

Fir das Plangebiet sind folgende Ziele (Z) und Grundsatze (G) fur die raumliche Ent-
wicklung und Ordnung nach dem Landesentwicklungsprogramm zu benennen:

Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit (1.1. LEP)
1.1.3 Ressourcen schonen
(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem

Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtetes Mal} reduziert werden. Unvermeidliche
Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.

FN-6300-AE09-BG
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Klimawandel (1.3 LEP)

1.3.1 Klimaschutz

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbeson-
dere durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten
Siedlungs- und Mobilitdtsentwicklung und die verstarkte ErschlieBung, Nutzung
und Speicherung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie
von Sekundarstoffen, Erhaltung der Klimafunktionen der nattrlichen Ressourcen.

1.3.2 Anpassung an den Klimawandel

(G) Die raumlichen Auswirkungen von Klimaanderungen und von klimabedingten
Naturgefahren sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maflnahmen
bertcksichtigt werden.

Als umweltrelevante Grundsatze werden im Landesentwicklungsprogramm Bayern
und im Regionalplan genannt:

Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft (7.1.1 LEP)
(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-
raum des Menschen erhalten und entwickelt werden.

Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem (7.1.6 LEP)

(G) Lebensraume fir wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbe-
sondere auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wander-
korridore wildlebender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und
wiederhergestellt werden.

Grundsatze zur Grinordnung im Siedlungsbereich (4.1.3.1 RP)
(07) Bei Siedlungsvorhaben im Naturpark auf3erhalb der Schutzzone soll auf das Land-
schaftsbild besonders Riicksicht genommen werden.

(08) Im innerdrtlichen und ortsnahen Bereich soll der Erhaltung vorhandener Griin- und
Freiflachen einschliel3lich wertvoller Baumbestande sowie der Entwicklung neuer
Grunflachen im Zuge der Bauleitplanung verstarkt Rechnung getragen werden.

(09) Siedlungsrandbereich sollen an die freie Landschaft durch Gehdélzpflanzungen
angebunden werden.

Hochwasserschutz (7.2.5 LEP)

(G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit wie mdglich verringert werden.

Hierzu sollen

- die natirliche Rickhalte- und Speicherfahigkeit der Landschaft erhalten und
verbessert,

- die Rickhalteraume an Gewassern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu
vereinbarenden Nutzungen freigehalten sowie

- bestehende Siedlungen vor einem mindestens hundertjahrlichen Hochwasser
geschuitzt

werden.

FN-6300-AE09-BG
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Im aktuellen Flachennutzungsplan des Marktes Mdmbris ist das sidliche Plangebiet
als Verkehrsflache mit der Zweckbestimmung Parkplatz und das nérdliche als Grunfla-
che dargestellt. Um auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrecht-
lichen Voraussetzungen fir die Umsetzung der geplanten baulichen MalRnahmen zu
schaffen, wird der Flachennutzungsplan gleichzeitig geandert.
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Abb. 1 Auszug aus dem wirksamen Flachennutzungsplan mit Anderungsbereich

Das Gebiet liegt im Naturpark ,Spessart® (NP-00015), aber auf3erhalb des Landschafts-
schutzgebietes ,Naturpark Spessart".

Das Plangebiet liegt auRerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebietes der Kahl
(Gewasser Il. Ordnung) sowie der ermittelten Hochwassergefahrenflache fir HQuoo
(2019). Nordlich angrenzend verlauft der Fleutersbach (Gewasser Ill. Ordnung). Zur
Beurteilung der Betroffenheit der geplanten Kindertagesstatte von einem HQ1o0-Ereignis
wurde ein Hochwasserabflussnachweis erstellt (Ing.-Buro Jung, Kleinostheim, Oktober
2024).

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen — Prognose bei
Durchfiihrung der Planung

2.1.1 Schutzgiiter Boden und Flédche

Bestand

Naturraumlich gesehen befindet sich das Plangebiet im Bereich Siidwestliches Mittelge-
birge / Stufenland, Haupteinheit Odenwald, Spessart und Stdrhén, Untereinheit Vorde-
rer Spessart. Der Boden besteht fast ausschliel3lich aus Braunerde als skelettflihrendem
(Kyro-)Lehm (Glimmerschiefer, Gneis, Losslehm).

Nach der Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umgegangen werden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt
notwendiges Mal} begrenzt werden.
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Im Geltungsbereich werden Uberwiegend Wiesenflachen sowie Abgrabungs- und Auf-
schuttungsflachen (Erdwall) beansprucht.

Auswirkungen
Baubedingt wird Boden umgelagert und verdichtet. Anlagebedingt kommt es zur Versie-

gelung und Uberbauung. Damit geht Lebensraum fiir Flora und Fauna verloren und Bo-
denfunktionen werden beeintrachtigt. Stoffeintrage sind dem heutigen Stand der Technik
nach zu vermeiden.

Insgesamt sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. Sofern
vorhandene Grinflachen befestigt oder Uberbaut werden, ergeben sich Wechselwirkun-
gen zu den Schutzgltern Wasser sowie Pflanzen und Tiere.

2.1.2 Schutzgut Wasser

Bestand

Das Plangebiet befindet sich ca. 120 m entfernt von der Kahl und auBerhalb des festge-
setzten Uberschwemmungsgebietes bzw. der ermittelten Hochwassergefahrenflache fir
HQ100.

Nordlich an das Plangebiet angrenzend verlauft der Fleutersbach.

Durch die bestehende Bebauung und Bodenveranderungen ist das Schutzgut Wasser
teilweise vorbelastet.

Auswirkungen
Die Hochwasserabflussberechnung (Hochwasserabflussnachweis; Ing.-Blro Jung; Ok-

tober 2024) zeigt, dass fir die geplante MaRnahme bei einem HQ100-Ereignis aufgrund
der verhaltnismaRig geringen Wassertiefen keine erhebliche Gefahr entsteht und die
Bebauung der Flache unter Beriicksichtigung von Hochwasserschutzmalnahmen mag-
lich ist.

Mit der Erstellung des Neubaus und dessen ErschlieBung werden Flachen versiegelt.
Durch die neu versiegelten Flachen reduzieren sich die Versickerungsmaoglichkeiten. Es
ist von einem erhéhten Oberflachenabfluss und einer Minderung der Grundwasserneu-
bildung auszugehen.

Durch eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung werden die Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt vermindert.

Aufgrund der Bestandssituation sind Umweltauswirkungen von mittlerer Erheblichkeit zu
erwarten. Wechselwirkungen bestehen zu den Schutzgutern Flache und Boden. Wech-
selwirkungen bestehen zu den Schutzgltern Flache und Boden.

2.1.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversitit)

Bestand

Auf den Flachen im Geltungsbereich finden sich mafRig extensiv genutztes artenarmes
Grinland, Abgrabungs- und Aufschiittungsflachen und Brachen mit artenarmen Ruderal-
und Staudenflachen sowie eine mehrstammige Weide. Die Bedeutung des Schutzgutes
ist insgesamt als maRig einzustufen.

Auswirkungen
Aufgrund fehlender Kleinstrukturen, wie strukturell geeignete Sonnenplatze, Totholz-

und Steinhaufen, wird eine unmittelbare Betroffenheit von Zauneidechsen und Amphi-
bien ausgeschlossen.

Die Ufergeholze am Fleutersbach bleiben als Ruhe- und Fortpflanzungsstatten fir Vogel
und Fledermause erhalten. Als allgemeine Biotopschutzmalinahme wird ein 10 bis 20 m
breiter Grinstreifen (Ausgleichsflache) zum Gewasser hin zur Sicherung des FlieRge-
wasser-Okosystems festgelegt.
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Durch die Vorabkontrolle der Gehdlze und des Gebaudes kdnnen mogliche Beeintrach-
tigungen vermieden bzw. ausgeglichen werden.

2.1.4 Schutzgut Klima und Lufthygiene einschlieBlich Aussagen zur Vermeidung
von Emissionen, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Erhaltung der best-
moglichen Luftqualitéat

Bestand

Das Plangebiet befindet sich in der Klimaregion Mainregion, die dem gemaRigten ozea-
nischen Typ zugerechnet wird, mit einer mittleren Jahrestemperatur von ca. 8 — 9° C.
Die bestehenden Gebadude stellen bereits eine Barriere fur Frisch- und Kaltluftstrome
dar. Das Gebiet hat daher nur eine geringe Bedeutung fir das Schutzgut Klima und
Lufthygiene.

Auswirkungen
Mit einer Abnahme der Luftqualitat durch die Planung ist nicht zu rechnen. Da eine an-

gemessene Eingriinung erfolgt, wirkt sich dies positiv auf die klimatische und lufthygieni-
sche Situation aus.

2.1.5 Schutzgut Landschaft

Bestand

Das Plangebiet befindet sich am Ortsrand, grenzt aber an die bestehende Bebauung an.
Teilweise befinden sich Grinflachen um das Plangebiet.

Das Landschaftsbild im Gebiet ist aktuell durch die bestehende Turnhalle (Rohbau) be-
eintrachtigt.

Insgesamt besteht eine geringe bis malige Bedeutung des Schutzguts.

Auswirkungen
Durch den Aus-/Umbau des Baubestandes bzw. einen Neubau wird sich das Land-

schafts- und Ortsbild insgesamt verbessern. Durch Eingriinungsmaflnahmen wird die
landschaftliche Einbindung hergestellit.

2.1.6 Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevélkerung

Bestand

Im Plangebiet befindet sich bereits eine Kindertagesstatte. Bei dem geplanten Vorhaben
handelt es sich um eine Verlagerung der Einrichtung.

Das Gebiet selbst hat keine Bedeutung als Erholungsraum. Jedoch wird der angrenzen-
de Bereich als Erholungsraum genutzt.

Die Bedeutung des Schutzguts Mensch ist insgesamt als mittel einzustufen.

Auswirkungen
Mit der Umsetzung des Vorhabens ist wahrend der temporaren BaumalRnahmen mit

Larmimmissionen zu rechnen, die als gering einzustufen sind. Die Gerauscheinwirkun-
gen, die von der Kindertagesstatte und dem Proberaum des Musikvereins hervorgerufen
werden, sind im Regelfall keine schadlichen Umweltauswirkungen.

Mit der Bebauung bzw. Umnutzung der Turnhalle verschlechtert sich die Erholungseig-
nung nicht.

FN-6300-AE09-BG



2.2

-17 -

2.1.7 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen
und Abwéssern

Umweltschadigende Emissionen gibt es nicht, ebenso keine Abfalle aus einem Produk-
tionsprozess. Es werden die im Bereich einer Kindertageseinrichtung Ublichen Mengen
und Reststoffe anfallen. Sie kénnen auf der Flachennutzungsplanebene nicht genauer
bestimmt werden, werden aber den abfallrechtlichen Regelungen des Landkreises
Aschaffenburg entsprechend ordnungsgemaf entsorgt.

2.1.8 Schutzgut Kultur- und Sachgiiter

Boden-, Bau- und Kulturdenkmale sind nicht betroffen.

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmaler zutage kommen, sind diese nach Art. 8 Bayri-
sches Denkmalschutzgesetz unverziiglich dem Bayerischen Landesamt fir Denkmal-
pflege oder der Unteren Denkmalschutzbehérde zu melden.

2.1.9 Natura 2000-Schutzgebiete

Gebiete des europaischen Schutzgebietssystems Natura 2000 (FFH-Gebiete und EU-
Schutzgebiete) sind von der Planung nicht betroffen.

2.1.10 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Die moglichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschut-
zes wurden, soweit vorhanden, bereits bei den einzelnen Schutzgltern benannt. Diese
sind aufgrund der geringen Eingriffsschwere Uberwiegend vernachlassigbar. Insofern
bedarf es keiner genaueren Betrachtung.

Nach Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe ee BauGB sind die Risiken fiir die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. durch Unfalle oder Katastrophen zu
bewerten. Solche Risiken sind durch die Anderung des Bebauungsplanes nicht gege-
ben.

Weiterhin sind gemal BauGB (Anlage 1 Nr. 2b Buchstabe ff) die méglichen erheblichen
Auswirkungen infolge der ,Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete unter Bertcksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in
Bezug auf moglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf
die Nutzung von natirlichen Ressourcen zu beschreiben. Eine solche Wirkung ist im
Planungsraum nicht zu erwarten.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung
Bei Nichtdurchfihrung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flachen wie bisher
genutzt wirden. Die bestehende ungenutzte Turnhalle wirde als Bauruine zurlckblei-

ben.
Die Bodenfunktionen wirden nicht zusatzlich beeintrachtigt.
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MaBnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zur Kompensation
Vermeidung und Verringerung

Schutzgut Fldche und Boden

»  Standortwahl von durch Bebauung teilweise vorbelasteter Flache
Schutzgut Wasser

* Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung

Schutzgut Landschaftsbild

* Randeingrinung

Kompensation

Die Flacheninanspruchnahme durch die kinftige Bebauung und damit einhergehende
Versiegelung flihren zu einem Kompensationsbedarf, dessen genauer Umfang auf der
Ebene des Bebauungsplanes ermittelt wird.

Alternative Planungsméglichkeiten

Mit der Ausweisung der Gemeinbedarfsflache wird eine Flache herangezogen, die im
Zusammenhang mit einer bestehenden Kindertageseinrichtung (befristete Nutzung), ei-
nem Bestandsgebaude — Turnhalle mit Option der Umnutzung und &ffentlichen Spiel-
und Sportflachen steht. Die vorhandenen Anlagen der Infrastruktur — verkehrliche Er-
schlieBung, Ver- und Entsorgung — werden genutzt.

Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird eine Flache ausgewie-
sen, die bereits baulich genutzt ist.

Fir die Bedarfsdeckung an Kinderbetreuungsplatzen sind keine besser geeigneten Fla-
chen zu erkennen.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen

Mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB
sind die Auswirkungen gemeint, die aufgrund der Anfalligkeit des Vorhabens fur schwere
Unfalle oder Katastrophen zu erwarten sind.

Es bestehen keine Anhaltspunkte fiir eine solche besondere Anfalligkeit des Vorhabens.

Zusiétzliche Angaben

Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unter-
lagen

Die Erhebung der Grundlagen sowie die Beschreibung und Bewertung der Umweltbe-
lange wurden durch 6értliche Bestandsaufnahmen sowie Auswertung vorhandener Unter-
lagen vorgenommen. Die Datenlage ist ausreichend. Bei der Zusammenstellung der er-
forderlichen Informationen sind somit keine nennenswerten Schwierigkeiten festzustel-
len.
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6.2 MaBnahmen zur Uberwachung

Gemal § 4c BauGB Uberwachen die Gemeinden ,die erheblichen Umweltauswirkun-
gen®, die aufgrund der Durchfiihrung der Bauleitplane eintreten, um insbesondere un-
vorhergesehene nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu
sein, geeignete MalRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Gegenstand der Uberwachung ist auch die Durchfiihrung von Darstellungen und Fest-
setzungen nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB.

Nachteilige Umweltauswirkungen ergeben sich erst aus der Realisierung der Vorhaben.
Erhebliche Umweltauswirkungen werden dann durch geeignete MalRnahmen vermieden
bzw. ausgeglichen. Es ist daher keine Uberwachung beim Flachennutzungsplan not-
wendig.

7. Allgemein verstdndliche Zusammenfassung

Das Plangebiet mit einer Gré3e von 0,93 ha befindet sich in éstlicher Randlage des Orts-
teils Strotzbach.

Der Markt Mémbris hat in seiner Sitzung am 07.02.2023 die Aufstellung des Bebauungs-
planes ,Dorf- und Sportplatz, 1. Anderung“ beschlossen. Der Bebauungsplan hat zum
Ziel, Uber die Festsetzung einer Gemeinbedarfsflache das Baurecht fur die Errichtung
einer Kindertagesstatte zu schaffen. Da ein aufzustellender Bebauungsplan gemai § 8
Abs. 3 BauGB aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln ist (§ 8 Abs. 2 BauGB), ist
der Flachennutzungsplan ebenso zu andern. Die derzeitige Flachennutzungsplandarstel-
lung des Plangebietes als Verkehrsflache — Parkplatz und Griinflche ist im Sinne der
zukunftigen Nutzung in eine Fldche fiir den Gemeinbedarf und Griinflichen (0,46 ha) zu
andern.

Fir die Entwicklung des Plangebietes sind Eingriffe baubedingter Art notwendig. Anla-
genbedingt, das bedeutet dauerhaft, sind die Auswirkungen auf die Schutzgtiter sehr ge-
ring. Wie dargestellt, werden MaRnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompen-
sation vorgesehen.

8. Quellen

Gesetze und Richtlinien

- Baugesetzbuch i.d.F. vom 03.11.2017, letzte Anderung vom 20.12.2023

- Bayerische Bauordnung i.d.F. vom 14.08.2007, letzte Anderung vom 23.12.2024

- Bundesnaturschutzgesetz i.d.F. vom 29.07.2009, letzte Anderung vom 08.12.2022

- Bayerisches Naturschutzgesetz i.d.f. vom 23.02.2011, letzte Anderung vom
23.12.2022

- Bundesartenschutzverordnung i.d.F. vom 16.02.2005, letzte Anderung vom
21.01.2013

- Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung i.d.F. vom 18.03.2021, letzte
Anderung vom 22.03.2023

- Bundesbodenschutzgesetz i.d.F. vom 17.03.1998, letzte Anderung vom 25.02.2021

Literatur

- Bayerisches Staatsministerium fir Umwelt und Gesundheit
Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft — Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung, Leitfaden Fassung 2021 (StMLU)

- Verordnung uber das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22.08.2013,
Stand 01.06.2023

- Regionaler Planungsverband Bayerischer Untermain
Regionalplan Region Bayerischer Untermain (1), in Kraft getreten: 25.08.2020

- Markt M6mbris
Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (wirksam seit 12.03.2015),
Planersteller: arc grun / landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh
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8. FORMLICHER VERFAHRENSABLAUF

Verfahrensschritte Datum/Zeitraum

Aufstellungsbeschluss

Beschluss des Marktgemeinderates nach § 2 Abs. 1 BauGB

zur Anderung des Flachennutzungsplanes im Bereich des

Bebauungs- und Grinordnungsplanes ,Dorf- und Sportplatz,

1. Anderung®. 07.02.2023

Billigungsbeschluss und Anordnung des Verfahrens
Beschluss des Marktgemeinderates zur Billigung des Vorentwurfes
der Flachennutzungsplanénderung i.d.F. vom 01.06.2023 und zur

Durchfuhrung des Verfahrens. 27.06.2023
lll. Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden und

sonstigen Trager 6ffentlicher Belange 31.07.2023

nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB. bis 01.09.2023
IV. Billigungs- und Auslegungsbeschluss )

Behandlung der AufRerungen aus der frihzeitigen Offentlichkeits-

und Behdrdenbeteiligung im Bau- und Umweltausschuss sowie

Beschluss zur Durchfiihrung der 6ffentlichen Auslegung nach § 3

Abs. 2 BauGB und Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB. 10.12.2024
V. Offentliche Auslegung und Beteiligung der Behdrden und

sonstigen Tragern offentlicher Belange nach §§ 3 Abs. 2 und 03.02.2025

4 Abs. 2 BauGB zum Planentwurf i.d.F. vom 31.10.2024 bis 07.03.2025
VI. Abwagungsbeschluss und Beschluss zur erneuten Beteiligung

Prufung der eingegangenen Stellungnahmen und Abwagungsent-
scheidung durch den Bau- und Umweltausschuss.
Beschluss zur erneuten o6ffentlichkeits- und Behérdenbeteiligung

nach § 4a Abs. 3 BauGB.

VII. Erneute Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung

nach § 4a Abs. 3 BauGB zum Planentwurf i.d.F. vom 10.09.2025

Ausgearbeitet: Anerkannt:

BAUATELIER RICHTER-SCHAFFNER
Dipl. - Ing.(FH) Christine Richter, Architektin
WilhelmstraRe 59, 63741 Aschaffenburg
Telefon: 06021/424101 Fax: 06021/450323
E-Mail: Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de

Christine Richter

Aschaffenburg, 01.06.2023 Markt Mombris,
erganzt, 31.10.2024
erganzt, 10.09.2025

23.09.2025

24.10.2025
bis 24.11.2025
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AUSZUG AUS DEM SITZUNGSPROTOKOLL
Marktgemeinderat

vom 07.02.2023

Die Sitzung war offentlich.

TOP 08 Bauleitplanung
Aufstellungsbeschluss tiber die Anderung des Bebauungsplans
Dorf- und Sportplatz in Strotzbach
sowie die Anderung des Flachennutzungsplanes
Empfehlung des BAS vom 10.1.2023
Beratung und Beschlussfassung

Sachvortrag:
Der/die bestehende Kindergarten/-krippe in Containerbauweise im Ortsteil Strotzbach hat

eine befristete Baugenehmigung bis zum 16.12.2024. Der Kindergarten Strétzbach soll an
den Standort der Rohbau-Turnhalle (Flur-Nr. 15116) verlegt werden. Ob der Rohbau
bestehen bleibt oder abgerissen werden soll und durch einen Neubau ersetzt wird, wird
durch weitere Gutachten noch uberprift. Um eine unbefristete Baugenehmigung zu
erhalten, ist es notwendig, den Bebauungsplan ,,Dorf- und Sportplatz* und den
Flachennutzungsplan zu andern.

Der Bebauungsplan soll im regularen Verfahren nach § 1 ff BauGB aufgestellt werden und
erhalt die Bezeichnung ,,Dorf- und Sportplatz — Anderung®. Der Geltungsbereich ergibt
sich aus dem angefiigten Lageplan. Er umfasst folgende Flur-Nrn. der Gemarkung
MoOmbris:

Flur-Nrn: 15117/1, 11003, 15117, 15115, 15116, 15114, 15113, 15112, 15111, 15110

Dies entspricht ca. 9.500 m2.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird flr den o0.g. Bereich der Flachennutzungsplan
analog geandert.

Das Bauatelier Richter & Schaffner aus Aschaffenburg hat den Auftrag ftir die Anderung
des Bebauungsplanes Dorf- und Sportplatz sowie die Anderung des Flachennutzungsplanes
erhalten.

Inhalt entnommen von der Sitzung vom 10.01.2023 - Bau- und Umweltausschuss

Beschlussempfehlung:

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Marktgemeinderat die Aufstellung des
Bebauungsplans ,,Dorf- und Sportplatz Anderung* in Strétzbach sowie die Anderung des
Flachennutzungsplanes gemaR Sachverhaltsdarstellung und des angeftigten Lageplans. Der
Aufstellungsbeschluss ist gemaR § 2 Abs. 1 BauGB offentlich bekannt zu machen.

Abstimmung: 11 : 0 Stimmen
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Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschlie3t die Aufstellung des Bebauungsplans ,,Dorf- und
Sportplatz Anderung® in Strétzbach sowie die Anderung des Flachennutzungsplanes gemai
Sachverhaltsdarstellung und des angefligten Lageplans. Der Aufstellungsbeschluss ist
gemaR § 2 Abs. 1 BauGB offentlich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 21
Nein-Stimmen:
Personlich beteiligt: 0

(@)
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Beschlussauszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Marktgemeinderates
des Marktes Mombris
vom 27.06.2023

TOP 02 9. Anderung des Flichennutzungsplanes " Anderung Bebauungsplan Dorf- und
Sportplatz"
Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Empfehlung des BAS vom 13.06.2023
Beratung und Beschlussfassung

Beschluss:

Der Marktgemeinderat beschlieft, die vorliegenden Entwiirfe zur 9. Anderung des
Flichennutzungsplanes ,,Anderung BPL Dorf- und Sportplatz* (in der Planfassung vom
01.06.2023) zu billigen.

Die frithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und der
Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sind auf
dieser Grundlage durchzufiihren.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 17
Nein-Stimmen:
Personlich beteiligt: 0

Die Ubereinstimmung des Auszuges mit dem Original wird hiermit amtlich beglaubigt.

M0mbris, 03.07.2023

Susanne Streb

Anhang 2
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	Äußerungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und
	beschließt die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behörden-
	beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB.
	V. Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
	öffentlicher Belange für den Entwurf i.d.F. vom 31.10.2024 in der Zeit vom
	03.02.2025 bis 07.03.2025.
	VI. Behandlung der Stellungnahmen aus dem Beteiligungsverfahren und Abwägungs-
	entscheidung in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 23.09.2025.
	Aufgrund der Beschlüsse und der zu berücksichtigenden Änderungen ist der
	Bebauungsplan nochmals auszulegen sowie den Behörden erneut zur Stellung-
	nahme vorzulegen.
	Anhänge
	1 Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Marktgemeinderates vom 07.02.2023
	2 Beschlussauszug aus der Niederschrift der Sitzung des Marktgemeinderates
	vom 27.06.2023
	1. ANLASS, ERFORDERLICHKEIT UND ZIELE DER ÄNDERUNGSPLANUNG
	Auf dem Grundstück Flurnummer 15118, Gemarkung Mömbris, Zur Heiligenwiese 2, befindet sich die Kindertagesstätte „Hundertmorgenwald“. Im Jahre 2020 wurde diese in Containerbauweise als Provisorium erstellt. Die Lebenshilfe Aschaffenburg betreibt die ...
	Mit Bescheid des Landratsamtes vom 16.12.2021 wurde die Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte auf drei Jahre – bis zum 16.12.2024 – befristet. Eine Auflage und Bedingung der befristeten Baugenehmigung ist, dass nach dem Rückbau der Containeranlage ...
	Gegenwärtig werden die Alternativen entweder Umwandlung und Ausbau der bestehenden Turnhalle (Rohbau) oder Neubau einer Kindertageseinrichtung geprüft.
	Die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Dorf- und Sportplatz“ mit Rechtskraft seit 09.09.1993.
	Der Bebauungsplan setzt aktuell das Verfahrensgebiet im südlichen Teil – Bereich der bestehenden Turnhalle – als öffentliche Grünfläche mit baulichen Anlagen für den Gemeinbedarf „Sporthalle mit Nebenräumen“ und im nördlichen Teil als landwirtschaftl...
	Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung der vorgenannten Planung zu schaffen, bedarf es der Änderung des Bebauungsplanes „Dorf- und Sportplatz“. Planziel der Bebauungsplanänderung ist die Festsetzung einer „Fläche für den Geme...
	Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Areal im Süden als Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung „Parkplatz“ und im Norden als Grünfläche dargestellt. Um dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB Rechnung zu tragen, ist der Flächennutzungsplan in di...
	In der Sitzung des Marktgemeinderates am 07.02.2023 wurden die Beschlüsse gemäß § 2 Abs. 1 BauGB für die Änderung des Bebauungsplanes „Dorf- und Sportplatz“ und die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB gefasst.
	Planziel der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB) und Grünflächen (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 BauGB und § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB).
	2. ERNEUTE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT UND DER BEHÖRDEN
	nach § 4a Abs. 3 BauGB
	Der Entwurf der ergänzten Flächennutzungsplanänderung einschließlich der fortgeschriebenen Begründung mit Umweltbericht ist erneut öffentlich auszulegen und die Stellungnahmen sind erneut einzuholen (§ 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB).
	3.1 Lage und Bestandssituation
	Das ca. 0,93 ha große Plangebiet liegt in östlicher Randlage des Ortsteils Strötzbach des Marktes Mömbris. Im südlichen Teil befindet sich die Turnhalle (Rohbau). Bei dem nördlichen Teil handelt es sich um eine mäßig artenreiche Wiese mit einer Weide...
	Das Gebiet schließt an ein Mischgebiet im Westen an. Nördlich und nordöstlich befinden sich landwirtschaftliche Flächen. Östlich grenzt die Zufahrt (Schotterfläche) zu der bestehenden Kindertagesstätte an, die im nördlichen Abschnitt als Fuß- und Rad...
	Innerhalb der östlich liegenden Grünfläche befindet sich der provisorische Kindergarten mit Freiflächen.
	Blick Richtung Süden auf bestehende Turnhalle
	Blick Richtung Norden – links mehrstämmige Weide
	3.2 Verkehrliche Erschließung
	Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Womburgstraße über die Straße „Zur Heiligenwiese“.
	3.3 Ver- und Entsorgung
	Die Versorgung für die Baufläche mit Wasser, Strom und Telekommunikationsleitungen ist über das Herstellen der erforderlichen Anschlüsse an die bestehenden Leitungen zu gewährleisten.
	Für das Plangebiet ist eine Löschwassermenge von 48 m³/h über den Zeitraum von zwei Stunden durch den Markt Mömbris zur Verfügung zu stellen.
	Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt über den bestehenden Anschluss an die Kanalisation.
	Gering verschmutztes Niederschlagswasser soll, sofern es die Untergrundverhältnisse zulassen, vorrangig flächenhaft auf dem Grundstück versickert werden. Ist im Plangebiet keine ausreichende Untergrunddurchlässigkeit nachzuweisen, kann das Niederschl...
	4. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN UND PLANUNGSVORGABEN
	4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)
	Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (RP 1)
	Der Markt Mömbris ist gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand 01.06.2023) als Mittelzentrum festgelegt.
	Mömbris liegt gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern und Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1) im Verdichtungsraum Aschaffenburg.
	Für das Plangebiet sind folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) für die räumliche Entwicklung und Ordnung nach dem Landesentwicklungsprogramm zu benennen:
	Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit (1.1. LEP)
	1.1.3 Ressourcen schonen
	(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem
	Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidliche
	Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.
	Klimawandel (1.3 LEP)
	1.3.1 Klimaschutz
	(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbeson-
	dere durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten
	Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung und die verstärkte Erschließung, Nutzung
	und Speicherung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie
	von Sekundärstoffen, Erhaltung der Klimafunktionen der natürlichen Ressourcen.
	1.3.2 Anpassung an den Klimawandel
	(G) Die räumlichen Auswirkungen von Klimaänderungen und von klimabedingten
	Naturgefahren sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
	berücksichtigt werden.
	Das Landesentwicklungsprogramm enthält für die hier gegenständliche Planung insbesondere folgendes Ziel (Z) mit Begründung (B) zur sozialen und kulturellen Infrastruktur:
	8.3  Bildung
	(Z)  Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Einrichtung der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen sind in allen Teilräumen flächendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten.
	(B) Kinderbetreuungsangebote, Allgemeinbildende Schulen, Berufliche Schulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung sowie Sing- und Musikschulen tragen in besonderer Weise zur Chancengleichheit für die Menschen bei.  Diese Einrichtungen und Angebote si...
	Dieser ist durch ein bedarfsgerechtes Vorhalten barrierefreier Einrichtungen in allen Teilräumen Rechnung zu tragen.
	Der Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1) – Stand 25.08.2020 – bestätigt die Aussagen und Festlegungen im Landesentwicklungsprogramm mit dem Grundsatz
	(G) 01 und 02 zu Leitbild 1.4 „Daseinsvorsorge und demografischer Wandel“:
	G 01 Die Erreichbarkeit und Tragfähigkeit von Infrastrukturen der Daseinsvorsorge sollen durch eine auch überörtlich abgestimmte Planung von Siedlungsflächen, Verkehrs- und Daseinsvorsorgeinfrastrukturen und eine Stärkung der Ver-sorgungsfunktion der...
	G 02 In den ländlichen Teilräumen des Spessarts und Bayerischen Odenwalds kommt der Sicherung von bedarfsgerechten und gut erreichbaren Grund- und Mittelschulen, Hausärzten, Apotheken, Angeboten zur Kinderbetreuung und zur Pflege sowie einer möglichs...
	Als Mittelzentrum mit zentralörtlicher Funktion trägt die Gemeinde mit der Errichtung einer Kindertagesstätte den übergeordneten Vorgaben Rechnung.
	Zum Klimaschutz und zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels zur Starkregenvorsorge und zur naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung beitragen.
	Als umweltrelevante Grundsätze werden im Landesentwicklungsprogramm Bayern und im Regionalplan genannt:
	Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft (7.1.1 LEP)
	(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-
	raum des Menschen erhalten und entwickelt werden.
	Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem (7.1.6 LEP)
	(G) Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbe-
	sondere auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wander-
	korridore wildlebender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und
	wiederhergestellt werden.
	Grundsätze zur Grünordnung im Siedlungsbereich (4.1.3.1 RP)
	(07) Bei Siedlungsvorhaben im Naturpark außerhalb der Schutzzone soll auf das Land-
	schaftsbild besonders Rücksicht genommen werden.
	(08) Im innerörtlichen und ortsnahen Bereich soll der Erhaltung vorhandener Grün- und
	Freiflächen einschließlich wertvoller Baumbestände sowie der Entwicklung neuer
	Grünflächen im Zuge der Bauleitplanung verstärkt Rechnung getragen werden.
	(09) Siedlungsrandbereich sollen an die freie Landschaft durch Gehölzpflanzungen
	angebunden werden.
	Hochwasserschutz (7.2.5 LEP)
	(G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit wie möglich verringert werden.
	Hierzu sollen
	- die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und
	verbessert,
	- die Rückhalteräume an Gewässern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu
	vereinbarenden Nutzungen freigehalten sowie
	- bestehende Siedlungen vor einem mindestens hundertjährlichen Hochwasser
	geschützt
	werden.
	Die umweltrelevanten Vorgaben werden durch Festsetzungen zu Pflanzgeboten, zur Erhaltung von Gehölzen, zu Biotopschutzmaßnahmen und zum Artenschutz sowie durch Hinweise zu Hochwasserschutzmaßnahmen für ein HQ100 – Ereignis im Abflussbereich des Fleut...
	Insgesamt entspricht die Planung den Grundsätzen und Zielen der Landes- und Regionalplanung.
	4.2 Flächennutzungsplan
	Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, wirksam seit 12.03.2015, einschließlich der nachfolgenden Änderungen stellt das südliche Plangebiet als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Parkplatz und das nördliche als Grünfläche dar.
	Im Zuge der Änderung des Bebauungsplanes erfolgt die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren (nach § 8 Abs. 3 BauGB), da sich der Bebauungsplan mit der geplanten Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche nicht aus der Darstellung des wirks...
	In der Änderung des Flächennutzungsplanes wird das Areal in eine Fläche für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a BauGB) umgewidmet und im nördlichen Teil als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Ausgleichsfläche dargestellt sowie die Darstell...
	Abb. 1                        Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit Änderungsbereich       (unmaßstäblich)
	5. INHALTE DER FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG
	5.1 Art der baulichen Nutzung
	(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)
	Im südwestlichen Plangebiet wird der bisher als Teil der Verkehrsfläche dargestellte Bereich in das angrenzende Mischgebiet einbezogen. Somit entspricht die künftige Darstellung im Flächennutzungsplan der Baugebietsabgrenzung im rechtskräftigen Bebau...
	5.2 Fläche für den Gemeinbedarf
	(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB)
	Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung wird der Bereich um die bestehende Turnhalle als Fläche für den Gemeinbedarf (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a BauGB) mit dem übergeordneten Zweck „sozialen und kulturellen Zwecken dienenden Gebäude  und Einri...
	5.3 Verkehrsflächen
	(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)
	Die zur Erschließung der Gemeinbedarfsfläche notwendigen Verkehrsflächen werden in die Änderung einbezogen.
	5.4 Grünflächen und Flächen für den Naturschutz
	(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Nr. 10 BauGB)
	Der nördliche Planungsraum wird als Grünfläche dargestellt. Somit sind die Voraussetzungen für einen harmonischen Übergangsraum zwischen baulicher Nutzung und freier Landschaft geschaffen. Gleichzeitig entsteht als allgemeine Biotopschutzmaßnahme ein...
	Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet, die voraussichtlich zu Veränderungen und Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts führen. ...
	Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Dorf- und Sportplatz, 1. Änderung“ werden nach der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung die internen und externen Ausgleichsmaßnahmen festgelegt.
	Über den Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung hinaus werden weitere Grünflächen in der Flächennutzungsplanänderung dargestellt, die bisher Teil der Verkehrsflächen waren:
	• im Anschluss an das bestehende Mischgebiet
	• östlich der bestehenden Turnhalle
	Abb . 2                                     9. Änderung des Flächennutzungsplanes (unmaßstäblich)
	Die Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher Belange erfolgt grundsätzlich auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Dorf- und Sportplatz“.
	Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung liegt nicht innerhalb eines ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebietes. Heilquellenschutzgebiete werden von der Planung nicht berührt.
	Oberirdische Gewässer und Überschwemmungsgebiete:
	Kahl
	Östlich des Plangebietes verläuft die Kahl (Gewässer II. Ordnung). Das Plangebiet liegt außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes für das 100-jährliche Hochwasserereignis sowie der Hochwassergefahrenfläche für HQ100.
	Fleutersbach
	Am nördlichen Rand des Plangebiets fließt der Fleutersbach (Gewässer III. Ordnung).
	Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur gegenständlichen Bebauungsplanänderung wurde ein Hochwasserabflussnachweis für den „Fleutersbach“ zur Ermittlung der Überschwemmungsgrenzen für HQ100 erstellt. Das Ergebnis der Berechnungen zeigt, dass im Rahme...
	1. Einleitung
	1.1 Anlass des Umweltberichtes
	Der Markt Mömbris hat in seiner Sitzung vom 07.02.2023 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Dorf- und Sportplatz, 1. Änderung“ gefasst. Um dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, ist es erforderlich...
	1.2 Kurzdarstellung des Inhaltes und der Ziele der Flächennutzungsplanänderung
	Der Markt Mömbris stellt den Bebauungsplan „Dorf- und Sportplatz, 1. Änderung“ auf, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung einer „Fläche für den Gemeinbedarf“ zu schaffen. Vorgesehen ist der Umbau und Ausbau der bestehenden Turn...
	Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes geht über den Geltungsbereich des Bebauungsplanes hinaus. Neben der Fläche für den Gemeinbedarf werden weitere Grünflächen dargestellt, die bisher Teil von Verkehrsflächen waren. Es betrifft Flächen südlich un...
	Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurde ein Hochwasserabflussnachweis für den „Fleutersbach“ zur Ermittlung der Überschwemmungsgrenzen für ein 100-jährliches Hochwasserereignis (HQ100) erstellt.
	Die weiteren Inhalte und Ziele der 9. Flächennutzungsplanänderung sind der Begründung zu entnehmen.
	Abb. 3                       9. Änderung des Flächennutzungsplanes (unmaßstäblich)
	Der Markt Mömbris ist gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP, Stand 01.06.2023) als Mittelzentrum festgelegt.
	Mömbris liegt gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern und Regionalplan der Region Bayerischer Untermain (1) im Verdichtungsraum Aschaffenburg.
	Für das Plangebiet sind folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) für die räumliche Entwicklung und Ordnung nach dem Landesentwicklungsprogramm zu benennen:
	Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit (1.1. LEP)
	1.1.3 Ressourcen schonen
	(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem
	Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidliche
	Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.
	Klimawandel (1.3 LEP)
	1.3.1 Klimaschutz
	(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbeson-
	dere durch die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten
	Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung und die verstärkte Erschließung, Nutzung
	und Speicherung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe sowie
	von Sekundärstoffen, Erhaltung der Klimafunktionen der natürlichen Ressourcen.
	1.3.2 Anpassung an den Klimawandel
	(G) Die räumlichen Auswirkungen von Klimaänderungen und von klimabedingten
	Naturgefahren sollen bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
	berücksichtigt werden.
	Als umweltrelevante Grundsätze werden im Landesentwicklungsprogramm Bayern und im Regionalplan genannt:
	Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft (7.1.1 LEP)
	(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungs-
	raum des Menschen erhalten und entwickelt werden.
	Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem (7.1.6 LEP)
	(G) Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbe-
	sondere auch unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wander-
	korridore wildlebender Arten an Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und
	wiederhergestellt werden.
	Grundsätze zur Grünordnung im Siedlungsbereich (4.1.3.1 RP)
	(07) Bei Siedlungsvorhaben im Naturpark außerhalb der Schutzzone soll auf das Land-
	schaftsbild besonders Rücksicht genommen werden.
	(08) Im innerörtlichen und ortsnahen Bereich soll der Erhaltung vorhandener Grün- und
	Freiflächen einschließlich wertvoller Baumbestände sowie der Entwicklung neuer
	Grünflächen im Zuge der Bauleitplanung verstärkt Rechnung getragen werden.
	(09) Siedlungsrandbereich sollen an die freie Landschaft durch Gehölzpflanzungen
	angebunden werden.
	Hochwasserschutz (7.2.5 LEP)
	(G) Die Risiken durch Hochwasser sollen soweit wie möglich verringert werden.
	Hierzu sollen
	- die natürliche Rückhalte- und Speicherfähigkeit der Landschaft erhalten und
	verbessert,
	- die Rückhalteräume an Gewässern von mit dem Hochwasserschutz nicht zu
	vereinbarenden Nutzungen freigehalten sowie
	- bestehende Siedlungen vor einem mindestens hundertjährlichen Hochwasser
	geschützt
	werden.
	Im aktuellen Flächennutzungsplan des Marktes Mömbris ist das südliche Plangebiet als Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Parkplatz und das nördliche als Grünfläche dargestellt. Um auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung die planungsrechtli...
	Abb. 1       Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit Änderungsbereich       (unmaßstäblich)
	Das Gebiet liegt im Naturpark „Spessart“ (NP-00015), aber außerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Naturpark Spessart“.
	Das Plangebiet liegt außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes der Kahl
	(Gewässer II. Ordnung) sowie der ermittelten Hochwassergefahrenfläche für HQ100 (2019). Nördlich angrenzend verläuft der Fleutersbach (Gewässer III. Ordnung). Zur Beurteilung der Betroffenheit der geplanten Kindertagesstätte von einem HQ100-Ereignis ...
	2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
	2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen – Prognose bei Durchführung der Planung
	2.1.1 Schutzgüter Boden und Fläche
	Bestand
	Naturräumlich gesehen befindet sich das Plangebiet im Bereich Südwestliches Mittelgebirge / Stufenland, Haupteinheit Odenwald, Spessart und Südrhön, Untereinheit Vorderer Spessart. Der Boden besteht fast ausschließlich aus Braunerde als skelettführen...
	Nach der Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden.
	Im Geltungsbereich werden überwiegend Wiesenflächen sowie Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen (Erdwall) beansprucht.
	Auswirkungen
	Baubedingt wird Boden umgelagert und verdichtet. Anlagebedingt kommt es zur Versiegelung und Überbauung. Damit geht Lebensraum für Flora und Fauna verloren und Bodenfunktionen werden beeinträchtigt. Stoffeinträge sind dem heutigen Stand der Technik n...
	Insgesamt sind Umweltauswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. Sofern vorhandene Grünflächen befestigt oder überbaut werden, ergeben sich Wechselwirkungen zu den Schutzgütern Wasser sowie Pflanzen und Tiere.
	Bestand
	Das Plangebiet befindet sich ca. 120 m entfernt von der Kahl und außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes bzw. der ermittelten Hochwassergefahrenfläche für HQ100.
	Nördlich an das Plangebiet angrenzend verläuft der Fleutersbach.
	Durch die bestehende Bebauung und Bodenveränderungen ist das Schutzgut Wasser teilweise vorbelastet.
	Auswirkungen
	Die Hochwasserabflussberechnung (Hochwasserabflussnachweis; Ing.-Büro Jung; Oktober 2024) zeigt, dass für die geplante Maßnahme bei einem HQ100-Ereignis aufgrund der verhältnismäßig geringen Wassertiefen keine erhebliche Gefahr entsteht und die Bebau...
	Mit der Erstellung des Neubaus und dessen Erschließung werden Flächen versiegelt. Durch die neu versiegelten Flächen reduzieren sich die Versickerungsmöglichkeiten. Es ist von einem erhöhten Oberflächenabfluss und einer Minderung der Grundwasserneubi...
	Durch eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung werden die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt vermindert.
	Aufgrund der Bestandssituation sind Umweltauswirkungen von mittlerer Erheblichkeit zu erwarten. Wechselwirkungen bestehen zu den Schutzgütern Fläche und Boden. Wechselwirkungen bestehen zu den Schutzgütern Fläche und Boden.
	2.1.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen (Biodiversität)
	Bestand
	Auf den Flächen im Geltungsbereich finden sich mäßig extensiv genutztes artenarmes Grünland, Abgrabungs- und Aufschüttungsflächen und Brachen mit artenarmen Ruderal- und Staudenflächen sowie eine mehrstämmige Weide. Die Bedeutung des Schutzgutes ist ...
	Auswirkungen
	Aufgrund fehlender Kleinstrukturen, wie strukturell geeignete Sonnenplätze, Totholz- und Steinhaufen, wird eine unmittelbare Betroffenheit von Zauneidechsen und Amphibien ausgeschlossen.
	Die Ufergehölze am Fleutersbach bleiben als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten für Vögel und Fledermäuse erhalten. Als allgemeine Biotopschutzmaßnahme wird ein 10 bis 20 m breiter Grünstreifen (Ausgleichsfläche) zum Gewässer hin zur Sicherung des Fließg...
	Durch die Vorabkontrolle der Gehölze und des Gebäudes können mögliche Beeinträchtigungen vermieden bzw. ausgeglichen werden.
	2.1.4 Schutzgut Klima und Lufthygiene einschließlich Aussagen zur Vermeidung von Emissionen, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität
	Bestand
	Das Plangebiet befindet sich in der Klimaregion Mainregion, die dem gemäßigten ozeanischen Typ zugerechnet wird, mit einer mittleren Jahrestemperatur von ca. 8 – 9  C.
	Die bestehenden Gebäude stellen bereits eine Barriere für Frisch- und Kaltluftströme dar. Das Gebiet hat daher nur eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Klima und Lufthygiene.
	Auswirkungen
	Mit einer Abnahme der Luftqualität durch die Planung ist nicht zu rechnen. Da eine angemessene Eingrünung erfolgt, wirkt sich dies positiv auf die klimatische und lufthygienische Situation aus.
	2.1.5 Schutzgut Landschaft
	Bestand
	Das Plangebiet befindet sich am Ortsrand, grenzt aber an die bestehende Bebauung an. Teilweise befinden sich Grünflächen um das Plangebiet.
	Das Landschaftsbild im Gebiet ist aktuell durch die bestehende Turnhalle (Rohbau) beeinträchtigt.
	Insgesamt besteht eine geringe bis mäßige Bedeutung des Schutzguts.
	Auswirkungen
	Durch den Aus-/Umbau des Baubestandes bzw. einen Neubau wird sich das Landschafts- und Ortsbild insgesamt verbessern. Durch Eingrünungsmaßnahmen wird die landschaftliche Einbindung hergestellt.
	Bestand
	Im Plangebiet befindet sich bereits eine Kindertagesstätte. Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um eine Verlagerung der Einrichtung.
	Das Gebiet selbst hat keine Bedeutung als Erholungsraum. Jedoch wird der angrenzende Bereich als Erholungsraum genutzt.
	Die Bedeutung des Schutzguts Mensch ist insgesamt als mittel einzustufen.
	Auswirkungen
	Mit der Umsetzung des Vorhabens ist während der temporären Baumaßnahmen mit Lärmimmissionen zu rechnen, die als gering einzustufen sind. Die Geräuscheinwirkungen, die von der Kindertagesstätte und dem Proberaum des Musikvereins hervorgerufen werden, ...
	Mit der Bebauung bzw. Umnutzung der Turnhalle verschlechtert sich die Erholungseignung nicht.
	2.1.7 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern
	Umweltschädigende Emissionen gibt es nicht, ebenso keine Abfälle aus einem Produktionsprozess. Es werden die im Bereich einer Kindertageseinrichtung üblichen Mengen und Reststoffe anfallen. Sie können auf der Flächennutzungsplanebene nicht genauer be...
	2.1.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter
	Boden-, Bau- und Kulturdenkmale sind nicht betroffen.
	Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler zutage kommen, sind diese nach Art. 8 Bayrisches Denkmalschutzgesetz unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden.
	2.1.9 Natura 2000-Schutzgebiete
	Gebiete des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 (FFH-Gebiete und EU-Schutzgebiete) sind von der Planung nicht betroffen.
	2.1.10 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
	Die möglichen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes wurden, soweit vorhanden, bereits bei den einzelnen Schutzgütern benannt. Diese sind aufgrund der geringen Eingriffsschwere überwiegend vernachlässigbar. Insofern bedar...
	Nach Anlage 1 Nr. 2 Buchstabe ee BauGB sind die Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. durch Unfälle oder Katastrophen zu bewerten. Solche Risiken sind durch die Änderung des Bebauungsplanes nicht gegeben.
	Weiterhin sind gemäß BauGB (Anlage 1 Nr. 2b Buchstabe ff) die möglichen erheblichen Auswirkungen infolge der „Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug a...
	2.2 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung
	Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Flächen wie bisher genutzt würden. Die bestehende ungenutzte Turnhalle würde als Bauruine zurückbleiben.
	Die Bodenfunktionen würden nicht zusätzlich beeinträchtigt.
	3. Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zur Kompensation
	3.1 Vermeidung und Verringerung
	Schutzgut Fläche und Boden
	• Standortwahl von durch Bebauung teilweise vorbelasteter Fläche
	Schutzgut Wasser
	• Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung
	Schutzgut Landschaftsbild
	• Randeingrünung
	3.2 Kompensation
	Die Flächeninanspruchnahme durch die künftige Bebauung und damit einhergehende Versiegelung führen zu einem Kompensationsbedarf, dessen genauer Umfang auf der Ebene des Bebauungsplanes ermittelt wird.
	4. Alternative Planungsmöglichkeiten
	Mit der Ausweisung der Gemeinbedarfsfläche wird eine Fläche herangezogen, die im Zusammenhang mit einer bestehenden Kindertageseinrichtung (befristete Nutzung), einem Bestandsgebäude – Turnhalle mit Option der Umnutzung und öffentlichen Spiel- und Sp...
	Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird eine Fläche ausgewiesen, die bereits baulich genutzt ist.
	Für die Bedarfsdeckung an Kinderbetreuungsplätzen sind keine besser geeigneten Flächen zu erkennen.
	5. Erhebliche nachteilige Auswirkungen
	Mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j BauGB sind die Auswirkungen gemeint, die aufgrund der Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind.
	Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine solche besondere Anfälligkeit des Vorhabens.
	6. Zusätzliche Angaben
	6.1 Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen
	Die Erhebung der Grundlagen sowie die Beschreibung und Bewertung der Umweltbelange wurden durch örtliche Bestandsaufnahmen sowie Auswertung vorhandener Unterlagen vorgenommen. Die Datenlage ist ausreichend. Bei der Zusammenstellung der erforderlichen...
	6.2 Maßnahmen zur Überwachung
	Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden „die erheblichen Umweltauswirkungen“, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeig...
	Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen und Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB.
	Nachteilige Umweltauswirkungen ergeben sich erst aus der Realisierung der Vorhaben.
	Erhebliche Umweltauswirkungen werden dann durch geeignete Maßnahmen vermieden bzw. ausgeglichen. Es ist daher keine Überwachung beim Flächennutzungsplan notwendig.
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